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RS OGH 1956/5/30 5Os569/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1956

Norm

StGB §43

Rechtssatz

Anwendung des Gesetzes über die bedingte Verurteilung im Hinblick darauf, daß der Täter selbst bei dem von ihm

verschuldeten Verkehrsunfall schwer verletzt wurde.

Entscheidungstexte

5 Os 569/56
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